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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1996

Norm

MRG §42

Rechtssatz

Die Exekutionsbeschränkung des § 42 MRG kommt auch dann zum Tragen, wenn Ansprüche des Vermieters auf

Ausfolgung einer für Mietzinsforderungen erlegten Kaution gepfändet werden sollen.
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